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1 2 3 4 5

Kapitel 1225

Wohnungswesen und Städtebau

Kapitel 1225

Wohnungswesen und Städtebau

Tgr. 01 - Förderung des Städtebaues Tgr. 01 - Förderung des Städtebaues
(543 484) (543 484) (+ 0) Begründung:

246

Titel 882 11

Zuweisungen an die Länder zur Förderung
städtebaulicher Maßnahmen
(Städtebauförderung -neu-)

Titel 882 11

Zuweisungen an die Länder zur Förderung
städtebaulicher Maßnahmen
(Städtebauförderung -neu-)

1) die Programmmittel der
Städtebauförderung werden auf die
alte Höhe von 700 000 T €
angehoben,

2) zusätzlich werden 92 000 T € mit
dem Programm „Energetische
Stadtsanierung“ aus dem EKF in den
Epl. 12 überführt.

273 164 273 164 + 0

Verpflichtungsermächtigung 432 250
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2014 bis zu 113 750
im Haushaltsjahr 2015 bis zu 136 500
im Haushaltsjahr 2016 bis zu 113 750
im Haushaltsjahr 2017 bis zu 68 250

Verpflichtungsermächtigung 769 250
davon fällig:
im Haushaltsjahr 2014 bis zu 203 750
im Haushaltsjahr 2015 bis zu 219 500
im Haushaltsjahr 2016 bis zu 196 750
im Haushaltsjahr 2017 bis zu 250

(+ 337 000)

(+ 90 000)
(+ 83 000)
(+ 83 000)
(+ 81 000)
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Seite des
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1 2 3 4 5

Haushaltsvermerk

1. Die Erläuterungen zu Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 und 25 sind verbindlich.

2. Bundesmittel, welche die Länder nicht für die
Fördergebiete in Anspruch nehmen, können
nach Maßgabe der in einer
Verwaltungsvereinbarung festgelegten
Bedingungen für die Erhaltung von das
Ortsbild prägenden Bauwerken eingesetzt
werden. Das Gleiche gilt für Bundesmittel,
die der Bund den neuen Ländern zusätzlich
aus dem Titel zur Verfügung stellt, weil ein
oder mehrere der 16 Länder die ihnen aus
diesem Titel zustehenden Mittel nicht voll in
Anspruch nehmen. Der Bundesanteil an den
förderfähigen Kosten kann in diesen Fällen
bis zu 60 Prozent betragen. Der
verbleibende Anteil wird durch das Land, die
Gemeinde, den Träger oder Dritte
aufgebracht.

3. Die Bundesmittel können zwischen den
Programmen nach Maßgabe der
entsprechenden Verwaltungsvereinbarung
umverteilt werden, jedoch nicht zu Gunsten
der Erläuterungsziffer 7 und 16.
Minderausgaben bei einem Programm
können zur Verstärkung in einem anderen
Programm verwendet werden, jedoch nicht
zu Gunsten der Erläuterungsziffer 7 und 16.

Haushaltsvermerk

1. Die Erläuterungen zu Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 und 25 sind verbindlich.

2. Bundesmittel, welche die Länder nicht für die
Fördergebiete in Anspruch nehmen, können
nach Maßgabe der in einer
Verwaltungsvereinbarung festgelegten
Bedingungen für die Erhaltung von das
Ortsbild prägenden Bauwerken eingesetzt
werden. Das Gleiche gilt für Bundesmittel,
die der Bund den neuen Ländern zusätzlich
aus dem Titel zur Verfügung stellt, weil ein
oder mehrere der 16 Länder die ihnen aus
diesem Titel zustehenden Mittel nicht voll in
Anspruch nehmen. Der Bundesanteil an den
förderfähigen Kosten kann in diesen Fällen
bis zu 60 Prozent betragen. Der
verbleibende Anteil wird durch das Land, die
Gemeinde, den Träger oder Dritte
aufgebracht.

3. Die Bundesmittel können zwischen den
Programmen nach Maßgabe der
entsprechenden
Verwaltungsvereinbarung umverteilt
werden. Minderausgaben bei einem
Programm können zur Verstärkung in
einem anderen Programm verwendet
werden.

Erläuterungen:

Siehe Anhang
Erläuterungen:

Siehe Anhang
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Anhang:

Erläuterungen gemäß Reg.-Entwurf 2013
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neue Erläuterungen gemäß SPD-Antrag:


